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abhängig vom Produkt

abhängig vom Produkt

MEDIUM (einfache Software)

abhängig vom Produkt

digital

ca. �  5000,– 

ja

extern

gering

ja

beliebiges mobiles Endgerät

abhängig vom Produkt

ja

im Haus

ja

digital

nein

(halb-)jährliches Update

ja

nein

LARGE (komplexe Software)

spezielles mobiles Endgerät

ja

extern

ja

hoch

nein

extern

nein

ca. � 15.000,–
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RUFEN SIE UNS AN. 
WIR INFORMIEREN 
SIE OBJEKTIV UND 
UNVERBINDLICH!

0 7672|712-0

SMARTE 
LÖSUNGEN

Darstellung im GIS-Programm

Übertrag in die Datenbank

Flexibilität im Außendienst

Datenhoheit

Kosten jährlich

Kompetenzanforderung Mitarbeiter

mehrplatzfähig

GPS-Funktionalität

Dokumentation vor Ort

Online-Lösung (Browser)

eigenständiges GIS-Programm

Echtzeit

Modularer Aufbau

am Beispiel eines Netzes mit 80 km

visuelle Darstellung im Außendienst

nein

nein

nein

analog

nachträglich im Büro (selbstständig)

ja

in Excel-Tabelle oder ausgedruckt

nein

ca. �  500,– 

im Haus

gering

nein

SMALL (tabellarisch)

extern

nein

Die Kanaldatenbank, die wir den Netzbetreibern zur Verfügung stellen, 

ist Eigentum des Netzbetreibers, nur er hat die Datenhoheit. Sie 

stellt eine Momentaufnahme dar und muss laufend aktualisiert werden, 

um dem tatsächlichen Ist-Bestand zu entsprechen. 

Welche Methode der Netzbetreiber dafür wählt, ist von der 

Größe des Netzes und den zur Verfügung stehenden 

personellen Ressourcen abhängig. Auch der 

Kostenfaktor spielt eine entscheidende Rolle. Die 

nebenstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick 

über Nutzen und Kosten verschiedener Systeme 

am Beispiel eines Netzes von 80 km.

DAS KANALNETZ IST IHRE DIGITALE 
SCHATZKARTE, WÄHLEN SIE MIT
BEDACHT, WER SIE IN HÄNDEN HAT.

FAKT

FAKT

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG
SIND IN DEN BESCHEIDEN NICHT 
EINHEITLICH GEREGELT. 
DER NETZBETREIBER KENNT SEIN 
NETZ AM BESTEN.

Das ÖWAV-Regelblatt 22 (Stand 2015) beschreibt den Begriff „Wartung” insbesondere für 

Freispiegelkanäle und dazugehörige Schächte wie folgt: Die Wartung dient dazu, die 

Funktionsfähigkeit von Kanalanlagen zu bewahren. Ihre Dokumentation ist übersichtlich, 

sie beinhaltet lediglich wann und wo die Funktionsfähigkeit festgestellt wurde. Eine 

Inspektion bezeichnet eine detaillierte Zustandserfassung, die 

alle 10 Jahre erfolgen muss. Diese wird 

umfangreich dokumentiert und mit weiteren 

Belegen [Fotos, Videoaufnahmen] in der 

Datenbank erfasst. 

Bei der Planung der 

Instandhaltung gibt es die 

Möglichkeit, die Intervalle 

der Inspektion und Wartung 

zeitversetzt zu takten. Auf diese 

Art kommt der Netzbetreiber zu 

einer regelkonformen und 

budgetschonenden Lösung, die 

trotzdem die Betriebssicherheit des 

Netzes gewährleistet.

BEDARFSORIENTIERT UND 
BUDGETSCHONEND

CHANCEN FÜR DIE ZUKUNFT

FAKE oder FAKT
Infrastruktur- & Datenmanagement kurz & bündig 

FAKT

Wo sehen Sie 
Potenzial, Ihre 
Methode 
zu optimieren?

Den Kommunen bleibt nicht mehr viel Zeit, die Doppik umzusetzen. Für die Eröffnungsbilanz ist es u. a. nötig, den Zustand 

Ihres Straßennetzes zu erfassen und zu bewerten. Haben Sie schon daran gedacht, diese [wertvollen] Informationen in Ihre 

Datenbank einfließen zu lassen? Sie könnten auch Internet-Glasfaserkabel, das Stromnetz, die Wasserversorgung ergänzen. Vergessen 

wir nicht den Baumkataster, Gefahrenzonenplan oder die Straßenbeleuchtung ... 

Ihre Datenbank könnte viel mehr sein, als sie jetzt schon ist. Wenn Sie die technischen Möglichkeiten sinnvoll dafür nutzen.

Denken Sie 

an Straßen, 

Wasser

und mehr ...€

MUST HAVE

FAKE

Dokumentationspflicht

massive [Haft-]Strafen.

Software und 

verletzt, drohen

einer Kanaldatenbank

Für die Aktualisierung

einen externen Dienstleister, 

Die Wartung des Kanal-
netzes muss jährlich 
erfolgen. Man braucht 
einen Wartungsplan 
zusätzlich zum LIS.

Werden Intervalle nicht 

Softwarelösung am 

der Datenbank braucht

um gesetzeskonform 

Es gibt nur eine

Markt, die zur Bearbeitung

geeignet ist.

es eine komplexe

zu sein.

eingehalten und die

    NICE TO HAVE  RARELY NEEDED

Die Rechte und Pflichten die Instandhaltung betreffend sind im Wasserrechts-

bescheid unter dem Kapitel „Eigenüberwachung” zusammengefasst. Die 

Inhalte dieses Auflagepunktes differieren nach Bescheiddatum. Ist in 

älteren Versionen noch von Sichtprüfungen einmal jährlich zu lesen, 

relativieren sich diese Aussagen in jüngeren Bescheiden auf eine Wartung 

alle fünf Jahre oder bedarfsorientiert.

Netzbetreiber, die bereits über ein Leitungsinformationssystem (kurz LIS) 

verfügen, brauchen keinen zusätzlichen Wartungsplan. Die Wartung zur 

Kontrolle der Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit kann bedarfsorientiert 

erfolgen. Die Empfehlung „bedarfsorientiert” oder „bedarfsgerecht” 

räumt ein, dass jedes Netz anders und individuell zu warten ist. Die 

Netzbetreiber kennen ihr eigenes Netz am besten.|

Basis: Wasserrechtsbescheide und „Stand der Technik” § 12a WRG
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